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WICHTIGE INFORMATION: Unser Büro Sulgen in der Lindenstraße 3 ist in der Zeit vom 
07. bis 10. Januar 2020 wegen Umbaumaßnahmen nur eingeschränkt erreichbar. In 
dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an unser Büro Schramberg in der  
Falkensteinstraße 59! 
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1. Jahressteuergesetz 2019 tritt in 

Kraft 
 
Der Bundesrat stimmte am 29.11.2019 
zahlreichen Änderungen im Steuerrecht 
zu, die der Bundestag bereits am 
7.11.2019 verabschiedet hatte. Sie dienen 
der Anpassung an EU-Recht, der Digitali-
sierung und Verfahrensvereinfachung. Die 
vorgesehenen Maßnahmen sind sehr um-
fangreich und sollen hier zunächst stich-
punktartig aufgezeigt werden. Über die 
einzelnen relevanten Regelungen werden 
wir Sie über dieses Informationsschreiben 
auf dem Laufenden halten. 
 
· Es wird eine Sonderabschreibung für 

neue Elektronutzfahrzeuge sowie 
elektrisch betriebene Lastenfahrräder in 
Höhe von 50 % im Jahr der Anschaffung 
zusätzlich zur regulären Abschreibung 

eingeführt. Begünstigt werden Elekt-
ronutzfahrzeuge der EG-Fahrzeugklas-
sen N1, N2 und N3, die ganz oder über-
wiegend aus mechanischen oder elekt-
rochemischen Energiespeichern oder 
aus emissionsfrei betriebenen Energie-
wandlern gespeist werden. Zu den be-
günstigten elektrisch betriebenen Las-
tenfahrrädern gehören solche, die ein 
Mindest-Transportvolumen von 1 m3 
und eine Nutzlast von mindestens 150 
kg aufweisen. Diese Sonderabschrei-
bung gilt für Fahrzeuge, die nach dem 
31.12.2019 und vor dem 1.1.2031 ange-
schafft werden. 

· Bei der privaten Nutzung von betrieb-
lichen Elektrofahrzeugen oder von ex-
tern aufladbaren Hybridelektrofahrzeu-
gen kommt anstelle der sog. 1-%-Rege-
lung eine 0,5-%-Regelung zum Tragen. 
Diese Regelung gilt für Fahrzeuge, die 
nach dem 31.12.2018 und vor dem 
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1.1.2022 angeschafft werden. Das Jah-
ressteuergesetz erweitert diese Rege-
lung nunmehr über den 31.12.2021 hin-
aus bis zum 1.1.2025 für Fahrzeuge, die 
unter ausschließlicher Nutzung der 
elektrischen Antriebsmaschine eine 
Reichweite von mindestens 60 Kilome-
tern erreichen. Wird das Fahrzeug nach 
dem 31.12.2024 und vor dem 1.1.2031 
angeschafft, muss die Mindestreich-
weite 80 Kilometer betragen. Über-
schreitet die Kohlendioxidemission je 
gefahrenen Kilometer 50 Gramm nicht, 
spielt die Mindestreichweite keine Rolle.  
Beträgt der Bruttolistenpreis nicht mehr 
als 40.000 €, kommt für Fahrzeuge, die 
nach dem 31.12.2018 und vor dem 
1.1.2031 angeschafft werden, anstelle 
der 0,5-%-Regelung eine 0,25-%-Rege-
lung zum Tragen, wenn das Fahrzeug 
gar keine Kohlendioxidemission verur-
sacht.  

· Die Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber 
gewährte Vorteile für das elektrische 
Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder 
Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des 
Arbeitgebers oder eines verbundenen 
Unternehmens und für die zeitweise zur 
privaten Nutzung überlassene betriebli-
che Ladevorrichtung wird bis zum 
31.12.2030 verlängert. 

 
Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen 
durchgesetzt worden: 
· Steuerfrei bleiben Weiterbildungsleis-

tungen des Arbeitgebers, die der Ver-
besserung der Beschäftigungsfähigkeit 
des Arbeitnehmers dienen. Die Weiter-
bildung darf keinen überwiegenden Be-
lohnungscharakter haben. 

· Gutscheine und Geldkarten gehören 
nur dann nicht zu den Einnahmen aus 
Geld, wenn sie ausschließlich zum Be-
zug von Waren und Dienstleistungen 
berechtigen und zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt wer-
den.  

· Ab dem 1.1.2020 unterbleibt der Ansatz 
eines Sachbezugs, wenn der Arbeitge-
ber seinen Arbeitnehmern eine Woh-
nung zu Wohnzwecken verbilligt 
überlässt, soweit das vom Arbeitneh-
mer gezahlte Entgelt mindestens zwei 
Drittel des ortsüblichen Mietwerts aus-

macht und dieser Richtwert für die Woh-
nung nicht mehr als 25 € je Quadratme-
ter (ohne umlagefähige Kosten) beträgt. 

· Die Pauschalen für Verpflegungsmehr-
aufwendungen werden von zzt. 12 € 
bzw. 24 € auf 14 € bzw. 28 € ab dem 
1.1.2020 angehoben.  

· Des Weiteren wird für Berufskraftfah-
rer ein Pauschbetrag in Höhe von 8 € 
pro Tag eingeführt, der anstelle der tat-
sächlichen Aufwendungen, für die übli-
cherweise während einer mehrtägigen 
beruflichen Tätigkeit im Zusammenhang 
mit einer Übernachtung im Kraftfahr-
zeug des Arbeitgebers entstehende 
Mehraufwendungen in Anspruch ge-
nommen werden können. Der Pausch-
betrag kann auch von selbstständigen 
Berufskraftfahrern geltend gemacht wer-
den.  

· Zuschüsse für Fahrten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln im Linienverkehr – sog. 
„Job-Tickets“ – können mit einer Pau-
schalsteuer von 25 % versteuert wer-
den, auch wenn die Bezüge dem Arbeit-
nehmer nicht zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt wer-
den. In diesem Fall unterbleibt auch die 
Minderung der Entfernungspauschale. 
Die Regelung gilt ab dem Tag der Ver-
kündung des Gesetzes. 

· Eine Pauschalversteuerung mit 25 % 
kann auch für die unentgeltliche oder 
verbilligte Übereignung eines betrieb-
lichen Fahrrads, das kein Kraftfahr-
zeug ist, in Anspruch genommen wer-
den, wenn es den Arbeitnehmern zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn übereignet wird.  

· Rückwirkend neu geregelt wurde, dass 
sog. Fondsetablierungskosten bei 
modellhafter Gestaltung eines geschlos-
senen gewerblichen Fonds zu den An-
schaffungskosten gehören und somit 
nicht sofort steuerlich abziehbar sind. 

· Für Veröffentlichungen in elektronischer 
Form – sog. E-Books – kommt der er-
mäßigte Umsatzsteuersatz (zzt. 7 %) 
zum Tragen. Davon betroffen sind auch 
Bereitstellungen von Datenbanken, die 
eine Vielzahl von elektronischen Bü-
chern, Zeitungen oder Zeitschriften oder 
Teile von diesen enthalten. Die Rege-
lung tritt am Tag nach der Verkündung 
des Gesetzes in Kraft. 

 



 

 

Neben diesen und weiteren hier zunächst 
nicht erwähnten Änderungen, setzt das 
Jahressteuergesetz 2019 auch noch ge-
wichtige Neuregelungen bei innergemein-
schaftlichen Lieferungen zum 1.1.2020 in 
Kraft – siehe hierzu den separaten Bei-
trag. 
 

2. Änderungen bei innergemein-
schaftlichen Lieferungen ab 
1.1.2020 

 
Innergemeinschaftliche Lieferungen 
sind unter bestimmten Voraussetzungen 
umsatzsteuerfrei. Spiegelbildlich unterliegt 
der innergemeinschaftliche Erwerb im Be-
stimmungsland der Umsatzsteuer. Ab 
dem1.1.2020 werden die Voraussetzun-
gen der Steuerfreiheit bei innergemein-
schaftlichen Lieferungen verschärft. 
 
Die Vorlage der USt-ID-Nr. des Abneh-
mers ist künftig eine materiell-rechtliche 
Voraussetzung für die Steuerbefreiung der 
innergemeinschaftlichen Lieferung. Folg-
lich muss der Abnehmer der Lieferung im 
anderen Mitgliedstaat für umsatzsteuerli-
che Zwecke erfasst sein, d. h. er muss im 
Zeitpunkt der Lieferung eine USt-ID-Nr. 
besitzen, die ihm in dem anderen Mitglied-
staat erteilt wurde. Er muss diese gegen-
über dem liefernden Unternehmer verwen-
den. 
 
Des Weiteren entfällt für innergemein-
schaftliche Lieferungen die Umsatzsteuer-
befreiung, wenn der Lieferer keine zusam-
menfassende Meldung macht bzw. wenn 
diese unrichtig oder unvollständig abgege-
ben wurde. 
 
Ab dem 1.1.2020 entfällt die Erklärungs-
pflicht des Verbringenstatbestandes durch 
den Lieferanten in ein Konsignationsla-
ger im Bestimmungsland, wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. Die Beförde-
rung oder der Versand von Gegenständen 
in ein EU-Land ist auch dann umsatzsteu-
erfrei, wenn die Gegenstände zunächst 
nicht ausgeliefert, sondern eingelagert 
werden.  
 

Voraussetzung dafür ist u. a., dass dem 
deutschen Unternehmer die vollständige 
Anschrift des Erwerbers im Zeitpunkt des 
Beginns der Beförderung oder Versen-
dung bekannt ist. Des Weiteren muss die 
Ware spätestens nach Ablauf von zwölf 
Monaten nach der Bestückung des Lagers 
wieder entnommen worden sein. Dazu 
sind umfangreiche Nachweise und Auf-
zeichnungen zu führen. 
 
Bisher existierte keine EU-einheitliche Re-
gelung der Reihengeschäfte. Durch die 
sog. „Quick Fixes“ wird nun auch der Be-
griff des Reihengeschäfts EU-weit einheit-
lich definiert. Die einheitliche Regelung 
ordnet in einem Reihengeschäft die be-
wegte Lieferung grundsätzlich der Liefe-
rung an den mittleren Unternehmer (Zwi-
schenhändler) zu, wenn er die Gegen-
stände selbst oder auf seine Rechnung 
durch einen Dritten versendet oder beför-
dert. Dies entspricht der bisherigen deut-
schen Rechtsauffassung.  
 
Abweichend davon wird die Versendung 
oder Beförderung nur der Lieferung von 
Gegenständen durch den Zwischenhänd-
ler zugeschrieben, wenn der Zwischen-
händler seinem Lieferer die USt-ID-Nr. 
mitgeteilt hat, die ihm vom Mitgliedstaat, 
aus dem die Gegenstände versandt oder 
befördert werden, erteilt wurde. 
 

3. III. Bürokratieentlastungsgesetz in 
Kraft 

 
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel ge-
setzt, Bürokratie abzubauen und so die 
Wirtschaft dadurch auch finanziell zu ent-
lasten. Dafür sind im III. Bürokratieentlas-
tungsgesetz, das am 8.11.2019 vom 
Bundesrat gebilligt wurde, auch ver-
schiedene steuerliche Maßnahmen vorge-
sehen. Dazu zählen: 
 
· Gesundheitsförderung: Der Arbeitge-

ber kann ab dem 1.1.2020 – unter be-
stimmten Voraussetzungen – bis zu 600 
€ (vorher 500 €) im Jahr steuerfrei leis-
ten, um die Gesundheit und Arbeitsfä-
higkeit seiner Beschäftigten durch be-



 

 

triebsinterne Maßnahmen der Gesund-
heitsförderung oder entsprechende Bar-
leistungen für Maßnahmen externer An-
bieter zu erhalten.  

· Kurzfristige Beschäftigung: Der 
Höchstbetrag, bis zu dem eine Pauscha-
lierung der Lohnsteuer mit 25 % bei 
kurzfristig Beschäftigten zulässig ist, 
wurde von 72 € auf 120 € angehoben. 
Der pauschalierungsfähige durch-
schnittliche Stundenlohn erhöht sich von 
12 € auf 15 €. 

· Gruppenunfallversicherung: Der Ar-
beitgeber kann die Beiträge für eine 
Gruppenunfallversicherung mit einem 
Pauschsteuersatz von 20 % erheben, 
wenn der steuerliche Durchschnittsbe-
trag ohne Versicherungssteuer 62 € im 
Kalenderjahr nicht übersteigt. Dieser 
Betrag erhöht sich auf 100 € im Jahr. 

· Kleinunternehmerregelung: Die Um-
satzsteuer wurde von inländischen Un-
ternehmern nicht erhoben, wenn der 
Umsatz im vergangenen Kalenderjahr 
die Grenze von 17.500 € nicht überstie-
gen hat und 50.000 € im laufenden Ka-
lenderjahr voraussichtlich nicht überstei-
gen wird. Die Anhebung auf 22.000 € 
soll die seit der letzten Anpassung er-
folgte allgemeine Preisentwicklung be-
rücksichtigen. 

· Existenzgründer: Die besondere Re-
gelung, durch die Unternehmen im Jahr 
der Gründung und im Folgejahr ver-
pflichtet werden, die Umsatzsteuer-Vo-
ranmeldung monatlich abzugeben, wird 
bis 2026 ausgesetzt.  

 
Zu weiteren Maßnahmen gehören u. a. die 
Einführung der elektronischen Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung, Erleichterungen 
bei der Archivierung von elektronisch ge-
speicherten Steuerunterlagen sowie die 
Option eines digitalen Meldescheins im 
Beherbergungsgewerbe. 
 

4. Steuerliche Behandlung von Reise-
kosten bei Auslandsdienstreisen 
ab 1.1.2020 

 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat 
mit Schreiben vom 15.11.2019 die neuen 
Pauschbeträge für Verpflegungsmehrauf-
wendungen und Übernachtungskosten für 

beruflich und betrieblich veranlasste Aus-
landsdienstreisen ab 1.1.2020 bekannt ge-
macht. Eine Reisekostentabelle finden Sie 
auf der Internetseite des BMF unter: 
https://www.bundesfinanzministerium.de 
und dort unter Service -> Publikationen -> 
BMF-Schreiben. 
 
Für die in der Bekanntmachung nicht er-
fassten Länder ist der für Luxemburg gel-
tende Pauschbetrag, für nicht erfasste 
Übersee- und Außengebiete eines Landes 
ist der für das Mutterland geltende 
Pauschbetrag maßgebend.  
 

5. Beitragsbemessungsgrenzen und 
Sachbezugswerte 2020 

 
Mit den neuen Rechengrößen in der Sozi-
alversicherung werden die für das Versi-
cherungsrecht sowie für das Beitrags- und 
Leistungsrecht in der Sozialversicherung 
maßgebenden Grenzen bestimmt. Für das 
Jahr 2020 gelten folgende Rechengrößen: 
 
1. Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich 

krankenversicherungspflichtig, wenn 
sie im Jahr mehr als 62.550 € bzw. im 
Monat mehr als 5.212,50 € verdienen. 

2. Die Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge werden von jährlich 
höchstens 56.250 € bzw. von monatlich 
höchstens 4.687,50 € berechnet. 

3. Die Bemessungsgrenze für die Renten- 
und Arbeitslosenversicherung beträgt 
82.800 € in den alten Bundesländern 
(aBL) bzw. 77.400 € in den neuen Bun-
desländern (nBL) im Jahr. 

4. Die Renten- und Arbeitslosenversi-
cherungsbeiträge werden von höchs-
tens 6.900 € (aBL) bzw. 6.450 € (nBL) 
monatlich berechnet. 

5. Die Bezugsgröße in der Sozialversiche-
rung ist auf 3.185 € (aBL)/3.010 € (nBL) 
monatlich, also 38.220 € (aBL)/36.120 € 
(nBL) jährlich festgelegt. 

6. Die Geringfügigkeitsgrenze liegt wei-
terhin bei 450 € monatlich.  

 
Der Beitragssatz für die Krankenversiche-
rung beträgt weiterhin 14,6 % (zzgl. indivi-
dueller Zusatzbeitrag je nach Kranken-
kasse). Der Beitragssatz für die Pflegever-
sicherung bleibt ebenfalls bei 3,05 % und 
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entsprechend bei Kinderlosen, die das 23. 
Lebensjahr bereits vollendet haben, bei 
3,30 %. Auch der Rentenversicherungs-
beitragssatz bleibt stabil bei 18,6 %, der 
Beitragssatz für die Arbeitslosenversiche-
rung wird – befristet bis 31.12.2022 – von 
2,5 % auf 2,4 % gesenkt. 
 
Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- 
und Arbeitslosenversicherung sind – wie 
auch der Zusatzbeitrag, wenn die Kran-
kenversicherungen einen solchen erheben 
– seit dem 1.1.2019 wieder je zur Hälfte 
von Arbeitgebern und Beschäftigten zu 
tragen. Den Beitragszuschlag zur Pflege-
versicherung für Kinderlose (0,25 %) trägt 
der Arbeitnehmer weiterhin allein. Aus-
nahmen gelten für das Bundesland 
Sachsen: Hier trägt der Arbeitnehmer 
2,025 % (bzw. kinderlose Arbeitnehmer 

nach Vollendung des 23. Lebensjahres 
2,275 %) und der Arbeitgeber 1,025 % des 
Beitrags zur Pflegeversicherung. 
 
Sachbezugswerte: Der Wert für Verpfle-
gung erhöht sich ab 2020 von 251 € auf 
258 € monatlich (Frühstück 54 €, Mittag- 
und Abendessen je 102 €). Demzufolge 
beträgt der Wert für ein Mittag- oder 
Abendessen 3,40 € und für ein Frühstück 
1,80 €. Der Wert für die Unterkunft erhöht 
sich auf 235 €. Bei einer freien Wohnung 
gilt grundsätzlich der ortsübliche Mietpreis. 
Besonderheiten gelten für die Aufnahme 
im Arbeitgeberhaushalt bzw. für Jugendli-
che und Auszubildende und bei Belegung 
der Unterkunft mit mehreren Beschäftig-
ten. 
 
 

 
  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

10.1.2020 

Sozialversicherungsbeiträge  
 

29.1.2020 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2019: Oktober = 106,1; September = 106,0; August = 106,0; Juli = 106,2; 
Juni = 105,7; Mai = 105,4; April = 105,2; März = 104,2; Februar = 103,8;  
Januar = 103,4 
2018: Dezember = 104,2; November = 104,2 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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